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RS OGH 1992/4/2 7Ob546/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1992

Norm

ABGB §94

ABGB §140 Bd

EheG §66

Rechtssatz

Die Urlaubskosten eines Unterhaltsp2ichtigen sind ebenso wie jene des Unterhaltsberechtigten aus den ihnen

zugewiesenen Anteilen des Einkommens des Unterhaltsp2ichtigen zu 4nanzieren. Die Kosten der Freizeitgestaltung

des Unterhaltsp2ichtigen (Mitgliederbeiträge bei Vereinen udgl) schmälern die Bemessungsgrundlage nicht. Dies gilt

auch für Diplomaten.
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